
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Antrag auf Mitgliedschaft 

Hiermit beantrage ich unter Anerkennung der Satzung meine Aufnahme als ordentliches Mitglied in 

der Deutschen Gesellschaft für Rehabilitationswissenschaften e.V. (DGRW). Ich nehme zur Kenntnis, 

dass der Vorstand der Gesellschaft über die Aufnahme neuer Mitglieder entscheidet. Der 

Mitgliedsbeitrag beträgt € 100,00 pro Jahr. 

Name  

Vorname  

Titel  

Institution  

Straße, Haus-Nr.  

PLZ, Ort  

Telefon  

Fax  

Email  

 

Die DGRW speichert diese Daten elektronisch und verwendet sie für die Vereinsarbeit sowie für den 

Bezug der Zeitschrift 'Die Rehabilitation', deren Kosten im Mitgliedsbeitrag enthalten sind. 

 

 

 

 

Datum, Unterschrift 

 Präsident: 

 Prof. Dr. Dr. Uwe Koch 
 Universitätsklinikum Hamburg 
 Martinistr. 52 
 20246 Hamburg 
 Tel.: 040 – 7410 52003 
 Fax: 040 – 7410 54940 
 Email: koch@uke.de 

Deutsche Gesellschaft für 
    Rehabilitationswissenschaften e.V.  



Bezüglich der Zahlung des Jahresbeitrags nehme ich folgende Möglichkeit in Anspruch: 

� jährliche Rechnungsstellung   � Einzugsermächtigung 

 

Einzugsermächtigung gemäss § 4 Abs. 7 der Satzung 

Hiermit ermächtige ich die Deutsche Gesellschaft für Rehabilitationswissenschaften e.V., widerruflich 

den jährlichen Mitgliedsbeitrag bei Fälligkeit zu Lasten des Kontos  

Kontonummer  

Bankleitzahl  

Bank  

durch Lastschrift einzuziehen. Wenn das Konto die erforderliche Deckung nicht aufweist, besteht 

seitens des kontoführenden Kreditinstituts keine Verpflichtung zur Einlösung. 

 
 

 
Datum, Unterschrift 

 

Vorschlag gemäss § 4 Abs. 1 der Satzung 

Nach § 4 Abs. 1 der Satzung müssen neue Mitglieder der Gesellschaft von zwei ordentlichen 

Mitgliedern vorgeschlagen werden1.  

Ich schlage die umseitig genannte Person als ordentliches Mitglied der Deutschen Gesellschaft für 

Rehabilitationswissenschaften e.V. vor: 

 

1. Name: 

 

 
Datum, Unterschrift 

 

2. Name: 

 

 
Datum, Unterschrift 

                                                 
1  Bewerber, denen keine ordentlichen Mitglieder bekannt sind, können den Vorstand bitten, als Vorschlagende tätig zu werden. 


